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Parkierungsregelung

Wohnqualität bewahren

Suchverkehr und mit parkierten Autos überstellte Quar-
tierstrassen sind die Folgen des stetig gewachsenen 
Pendlerverkehrs. Mit der flächendeckenden Parkierungs-
beschränkung werden die Wohnquartiere von der Fremd-
parkierung entlastet und die Abstellmöglichkeiten für 
Anwohne rinnen und Anwohner verbessert.

Parkraumzonen

Auf Grundlage des Parkraumkonzeptes wurde das Stadt-
gebiet in Parkraumzonen eingeteilt (siehe Plan). Darin 
gelten folgende Parkzeitbeschränkungen:

A: Parkieren mit Parkuhren

B–L: Parkieren mit Parkscheibe max. 3 Stunden von
 Montag bis Freitag  08.00 – 19.00 Uhr
 und Samstag  08.00 – 17.00 Uhr

Bevorzugung der Anwohnenden

Mit einer Parkbewilligung besteht keine Parkzeitbeschrän-
kung. Sie ist für verschiedene Benutzerkategorien gegen 
Gebühr erhältlich. Die Gebühren dienen der Einschrän-
kung der Nachfrage und sind je nach Benutzerkategorie  
lenkungswirksam abgestuft. An erster Stelle stehen die  
privilegierten Anwohnerinnen und Anwohner.

Parkbewilligungen

Die Parkbewilligungen können selbständig digital gelöst  
werden. Das Stadtbüro und die Stadtpolizei sind auf  
Anfrage behilflich. Es sind folgende Parkbewilligungen 
erhältlich:

für Anwohnende
Fr. 5.–/Tag, Fr. 10.–/Woche, Fr. 30.–/Monat 
oder Fr. 300.–/Jahr

für Besuchende
Fr. 5.–/Tag, Fr. 20.–/Woche

für Bau- und Serviceunternehmen
Fr. 10.–/Tag, Fr. 70.–/Monat für eine Zone
oder für alle Zonen Fr. 600.–/Jahr

für Berufstätige am Arbeitsort
Fr. 10.–/Tag, Fr. 150.–/Monat
oder Fr. 1’650.–/Jahr

Die Parkbewilligung berechtigt zum Parkieren in der auf 
der Karte bezeichneten Zone. Sie wird auch dann benö-
tigt, wenn auf Quartierstrassen parkiert wird.

DigitALE PARKBEWiLLigUNgEN 
digital per Parkingpay-App

Alle aufgeführten Parkbewilligungen sind digital erhält-
licht per Parkingpay-App.



Hinweise

Die Parkbewilligungen können selbständig digital gelöst  
werden. Das Stadtbüro und die Stadtpolizei sind auf  
Anfrage behilflich.

Stadtpolizei Aarau, Bahnhofstrasse 67, 5000 Aarau

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 07.00 – 11.30 Uhr
  14.00 – 17.00 Uhr
 Samstag  07.00 – 11.30 Uhr

Auskünfte

Bei Fragen oder für detaillierte Auskünfte hilft ihnen  
die Stadtpolizei gerne weiter:

Tel. 062 836 06 00
stadtpolizei@aarau.ch

Alternative für Pendlerinnen und Pendler

Als bequeme und günstige Alternative bieten sich die 
attraktiven Dienstleistungen der öffentlichen Verkehrs-
betriebe an.
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Parkraum-Zonen

Parkieren mit Parkscheibe
max. 3 Stunden von

Montag bis Freitag 08.00 – 19.00 Uhr
Samstag  08.00 – 17.00 Uhr

Ausnahme Zone A

In der Zone A erhalten nur Bau- und Service- 
unternehmen beim standortgebundenen Parkieren 
eine Parkbewilligung.


